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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

27.05.1998 

Geschäftszahl 

97/13/0051 

Rechtssatz 

Auch einer durch einen Unfall in ihrer Gesundheit beeinträchtigten Person kann zugemutet werden, 
nachvollziehbar Angaben über die für eine Haushaltshilfe getätigten Aufwendungen zu machen. 


